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Allgemeine Liefer-, Zahlungs- und Montagebedingun-
gen der Conductix-Wampfler AG zur Verwendung im  
Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern  
Weil am Rhein, Stand: Mai 2010 
I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Für alle – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistun-
gen (im Folgenden: Lieferungen) gelten die nachstehen-
den Bedingungen ausschließlich, soweit schriftlich nicht 
etwas anderes vereinbart worden ist. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als 
der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält der Lieferer 
sämtliche Eigentums- und Urheberrechte. Die Unterlagen 
dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers 
Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der 
Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlan-
gen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten 
entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen 
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen 
der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.  
3. Angebote des Lieferers sind freibleibend. Verträge 
kommen erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des 
Lieferers oder Lieferung zustande. Insbesondere sind die 
Mitarbeiter des Lieferers verpflichtet, mündliche Nebenab-
reden oder Zusagen schriftlich zu bestätigen, die über den 
Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen oder diese 
allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Montagebedingungen 
zum Nachteil des Lieferers ändern.  
4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller 
zumutbar sind. 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk netto in EUR zuzüg-
lich Verpackung und der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Es gelten ergänzend die Lieferbedingungen 
der Conductix-Wampfler AG in der bei Vertragsschluss 
gültigen Fassung. 
2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage über-
nommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt 
der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle 
erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten für 
den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen 
Gepäcks sowie Auslösungen. Es gilt ergänzend die 
Montage - Preisliste der Conductix-Wampfler AG in der bei 
Vertragsschluss gültigen Fassung. 
3. Bei vereinbarten Lieferzeiten von mehr als zwei Mona-
ten ist der Lieferer berechtigt, die vereinbarten Preise 
entsprechend zu erhöhen oder herabzusetzen, soweit 
nach Vertragsschluss erhebliche Änderungen der Gehalts-
, Material-, Energie- oder Rohstoffkosten eingetreten sind 
und der Lieferer diese Änderungen nicht zu vertreten hat. 
Sollte eine Preiserhöhung 5 % überschreiten, hat der 
Besteller das Recht, sich innerhalb von 2 Wochen nach 
Mitteilung der Preiserhöhung schriftlich vom Vertrag zu 
lösen. 
4. Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-
datum ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu 
leisten. Zahlungen gelten nur in dem Umfang als geleistet, 
wie der Lieferer bei seiner Bank frei darüber verfügen 
kann. Schecks und Wechsel nimmt der Lieferer nur zah-
lungshalber an. Eventuell anfallende Kosten für Legalisie-
rung von Dokumenten sowie Bankspesen - auch solche, 
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anfallen - 
trägt der Besteller. Sie sind sofort fällig. 
5. Bei Zahlungsverzug berechnet der Lieferer Zinsen ab 
Fälligkeit in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz, mindestens aber 10 %. 
6. Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur 
insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 

III. Fristen für Lieferungen; Verzug 
1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Zugang der Auftragsbe-
stätigung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware bis 
zum Fristablauf zum Versand bereitgestellt ist. 
2. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefern-
den Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und 
Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen 
Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese 
Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern 
sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der 
Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 
3. Die Lieferverpflichtung des Lieferers steht unter dem 
Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung 
durch Zulieferer des Lieferers (insbesondere mit Vormate-
rial), es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbst-
belieferung ist durch den Lieferer verschuldet.  
4. Änderungswünsche des Bestellers verlängern die 
Lieferfrist bis der Lieferer ihre Machbarkeit geprüft hat und 
um den Zeitraum, der für die Umsetzung der neuen 
Vorgaben in die Produktion notwendig ist. Wird durch den 
Änderungswunsch eine laufende Produktion unterbrochen, 
kann der Lieferer andere Aufträge vorziehen und abschlie-
ßen. Der Lieferer ist nicht verpflichtet, während der Verzö-
gerung Produktionskapazitäten freizuhalten. 
5. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z. 
B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche unvor-
hergesehene, unvermeidbare und nicht vom Lieferer zu 
vertretende Ereignisse, z. B. Streik, Aussperrung, Be-
triebsstörungen, Schwierigkeiten in der Material- oder 
Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Mangel an 
Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Maßnahmen von 
Behörden, sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
Genehmigungen, insbesondere Import- oder Exportlizen-
zen zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die 
Dauer der Störung und ihrer Auswirkungen. Dies gilt auch, 
wenn die Hindernisse beim Vorlieferanten des Lieferers 
oder während eines bestehenden Verzuges eintreten.  
Ist die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer, 
sind beide Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt. 
Schadensersatzansprüche sind in den in Ziffer 5 dieses 
Art. III genannten Fällen ausgeschlossen.  
6. Kommt der Lieferer in Verzug, ist die Haftung des 
Lieferers im Falle einfacher Fahrlässigkeit auf 0,5 % pro 
vollendeter Woche des Verzuges, insgesamt jedoch auf 
max. 5 % des Rechnungsbetrages des vom Verzug 
betroffenen Teils der Lieferung begrenzt. 
7. Weitergehende Schadensersatzansprüche wegen 
Verzögerung der Lieferung sind ausgeschlossen. Ansprü-
che wegen Schadensersatz statt der Leistung bleiben 
unberührt und richten sich nach Art. X. Der Besteller 
informiert den Lieferer spätestens bei Vertragsschluss über 
Vertragsstrafen, die gegenüber seinem Abnehmer gelten. 
Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit eine ange-
messene Nachfrist zur Lieferung ungenutzt verstrichen ist.  
8. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Liefe-
rers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er 
wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurück-
tritt oder auf der Lieferung besteht. 
9. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des 
Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % 
des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens 
jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis 
höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertrags-
parteien unbenommen. Der Lieferer ist berechtigt, nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist ander-
weitig über die Ware zu verfügen und den Besteller mit 
angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 
IV. Gefahrübergang 
1. Soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt, geht die 
Gefahr gem. EXW Weil am Rhein (Incoterms 2000) auf 
den Besteller über und zwar auch dann, wenn der Lieferer 

noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder 
Anfuhr und Aufstellung, auch durch eigene Transportper-
sonen, übernommen hat. 
2. Falls eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr 
nach Abnahme auf den Besteller über. Der Besteller darf 
die Abnahme nicht aufgrund eines unwesentlichen Man-
gels verweigern. 
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an den geliefer-
ten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen und unwider-
ruflicher Gutschrift angenommener Schecks und Wechsel 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. 
Besteht ein Kontokorrentverhältnis, erstreckt sich der 
Eigentumsvorbehalt auf den anerkannten Saldo. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleg-
lich zu behandeln und instand zu halten; insbesondere ist 
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Verlust und 
Beschädigung ausreichend zum Wiederbeschaffungswert 
zu versichern. Die Versicherungspolice sowie der Nach-
weis der Bezahlung der Prämien sind dem Lieferer auf 
Verlangen vorzulegen. Ansprüche aus dem Versiche-
rungsverhältnis tritt der Besteller dem Lieferer bereits jetzt 
ab. Sobald das Eigentum auf den Besteller übergeht, 
erlischt die Abtretung.  
3. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch 
den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen, 
ohne den Lieferer zu verpflichten. Bei Vermischung und 
Verbindung mit anderen Waren erwirbt der Lieferer Mitei-
gentum an der neuen Ware im Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zu dem der anderen Materia-
lien. 
4. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware oder die 
neue Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 
verkaufen; er tritt dem Lieferer jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in voller Höhe im Voraus ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung oder Weiterverwendung gegen diesen 
oder Dritte erwachsen. 
5. Der Besteller ist berechtigt, die dem Lieferer abgetrete-
nen Forderungen einzuziehen, solange er seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt. 
6. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht mehr nach, kann der Lieferer die Befugnis zur Wei-
terverarbeitung widerrufen und verlangen, dass der Bestel-
ler dem Lieferer die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt, und seinen Schuldnern die Abtretung mitteilt. In der 
Rücknahme von Vorbehaltswaren liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag. Erklärt der Lieferer den Rücktritt, ist er zur frei-
händigen Verwertung berechtigt. 
7. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sind dem Lieferer 
unverzüglich mitzuteilen. Kosten, die durch die Abwehr 
eines Zugriffs entstehen, übernimmt der Besteller, sofern 
sie nicht beim Dritten beigetrieben werden können. 
8. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen 
des Lieferers um mehr als 10 %, gibt er auf Verlangen des 
Bestellers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl frei. 
VI. Aufstellung und Montage 
Soweit zum Lieferumfang die Aufstellung und Montage 
gehören, gelten folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und 
rechtzeitig zu stellen: 
a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Ne-
benarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- 
und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,  
b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen 
Vorrichtungen, wie Gerüste, Hebezeug und Werkzeug 
allgemeiner Art sowie die erforderlichen Bedarfsgegen-
stände und -stoffe, wie Rüsthölzer, Keile, Unterlagen, 
Zement, Putz- und Dichtungsmaterial,  Brennstoffe, 
Schmiermittel,  
c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle ein-
schließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung,  
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d) in unmittelbarer Nähe der Montagestelle für die Auf-
bewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materia-
lien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, tro-
ckene und verschließbare Räume und für das Montage-
personal angemessene, verschließbare Arbeits- und 
Aufenthaltsräume einschließlich Heizung, Beleuchtung 
und sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum 
Schutz des Besitzes des Lieferers und das Montageper-
sonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die 
er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,  
e) Hilfspersonal, wie Handlanger, und wenn nötig, auch 
Maurer, Zimmerleute, Schweißer, Elektriker und sonsti-
ge Facharbeiter in der vom Lieferer für erforderlich er-
achteten Zahl. Das Hilfspersonal steht dem Montagelei-
ter des Lieferers für die ganze Dauer der Montagearbei-
ten zur Verfügung und hat dessen Anordnungen zu fol-
gen. 
f) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge 
besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich 
sind. 
 

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die 
nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, 
Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die 
erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur 
Verfügung zu stellen. Vor Beginn der Aufstellung oder 
Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten 
erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der 
Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorar-
beiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten 
sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungs-
gemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder 
Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. Bei 
Innenaufstellung müssen Wand- und Deckenverputz 
vollständig fertiggestellt, Türen und Fenster eingesetzt und 
vom Lieferer etwa vorgeschriebene Wandöffnungen zum 
Hereinbringen größerer Montageteile vorgesehen sein. 
3. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbe-
triebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende Um-
stände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die 
Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen 
des Lieferers oder des Montagepersonal zu tragen. 
4. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer 
der Arbeitszeit des Montagepersonals und die zur Montage 
erforderlichen Materialien sowie die Beendigung der 
Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu 
bescheinigen. 
5. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme 
der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei 
Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die 
Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als 
erfolgt, wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach Ab-
schluss einer vereinbarten Testphase – in Gebrauch 
genommen worden ist. 
6. Soweit die Montage im Gesamtpreis inbegriffen oder ein 
Montage - Festpreis vereinbart ist, werden vom Besteller 
verursachte Wartezeiten und andere zusätzliche Aufwen-
dungen nach den jeweils gültigen Montage – Preislisten 
abgerechnet. 
VII. Entgegennahme 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen 
wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
VIII. Sachmängel 
Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl 
des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern 
oder neu zu erbringen, die innerhalb der Verjährungsfrist 
einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache 
bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.  
2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab 
Gefahrübergang, soweit der Lieferer nicht wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet, 
seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
den Mangel arglistig verschwiegen oder insoweit eine 

darüber hinausgehende Garantie übernommen hat oder 
zwingend eine längere gesetzliche Frist vorgesehen ist.  
3. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer 
unverzüglich schriftlich zu rügen.  
4. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer 
berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom 
Besteller ersetzt zu verlangen. 
5. Bei berechtigten Beanstandungen ist zunächst dem 
Lieferer Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb ange-
messener Frist zu gewähren. Das Wahlrecht zwischen 
Nachbesserung und Nachlieferung steht dem Lieferer zu.   
6. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, unberechtigt 
verweigert oder verzögert werden, kann der Besteller – 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß 
Art. X – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung 
mindern. Der Rücktritt ist nur bei erheblichen Mängeln 
möglich.  
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnut-
zung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem 
Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reprodu-
zierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von 
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die 
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelan-
sprüche. 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, 
weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
9. Soweit der Mangel durch ein wesentliches Fremder-
zeugnis entstanden ist, ist der Lieferer berechtigt, seine 
Haftung zunächst auf die Abtretung der Mängelhaftungs-
ansprüche und –rechte zu beschränken, die ihm gegen 
den Lieferanten dieses Fremderzeugnisses zustehen, es 
sei denn, dass die Befriedigung aus dem abgetretenen 
Anspruch oder Recht fehlschlägt oder aus sonstigen 
Gründen nicht durchgesetzt werden kann. In diesem Fall 
stehen dem Besteller wieder die Rechte aus Ziffer 5 und 6 
dieses Art. VIII zu. 
10. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Art. X 
(Allgemeine Haftung). Weitergehende oder andere als die 
in diesem Art. VIII geregelten Ansprüche des Bestellers 
gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen 
eines Sachmangels sind ausgeschlossen. 
IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; 
Rechtsmängel 
1. Sofern nichts anderes vereinbart, ist der Lieferer ver-
pflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei 
von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern 
ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch 
vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferun-
gen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, 
haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine 
Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein 
Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist 
dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen 
möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen Rück-
tritts- oder Minderungsrechte zu. 
b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadens-
ersatz richtet sich nach Art. X. 
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lie-
ferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer 
über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche 
unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht 
anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahme und 

Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensmin-
derungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit 
der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutz-
rechtsverletzung verbunden ist. 
 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit 
er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, 
soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorga-
ben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraus-
sehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass 
die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit 
nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.  
4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in 
Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen 
die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4 und 5 entsprechend. 
5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die 
Bestimmungen des Art. VIII entsprechend. 
6. Rechtsmängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab 
Gefahrübergang, soweit der Lieferer nicht wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet, 
seine Pflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
den Mangel arglistig verschwiegen oder insoweit eine 
darüber hinausgehende Garantie übernommen hat oder 
zwingend eine längere gesetzliche Frist vorgesehen ist.  
7. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer 
und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsman-
gels sind ausgeschlossen. 
X. Allgemeine Haftung 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche) 
gegen den Lieferer, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen, wenn der Lieferer, seine gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen die Schäden durch 
einfache Fahrlässigkeit verursacht haben.  
2. Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder bei Übernahme einer vertragli-
chen Garantie oder Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, welche die Erfüllung des Vertragszweckes gefährdet. 
Der Schadensersatzanspruch ist aber auf den Umfang der 
Garantie und bei der Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Ansprüche nach dem Produkthaf-
tungsgesetz bleiben unberührt. 
3.  Soweit dem Besteller nach diesem Art. X Schadens-
ersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ausnahme 
der Ansprüche aus Mängelhaftung in 12 Monaten, nach-
dem der Besteller Kenntnis vom Schaden und der Ersatz-
pflicht des Lieferers erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit hätte erlangen können. Bei Schadensersatzansprü-
chen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 
XI. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kauf-
mann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des 
Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz 
des Bestellers zu klagen. 
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenverkauf 
(CISG). 


